Abb. 1: „Einige Fakten“

Die Eigenverantwortliche Schule beginnt am 1. August 2007, sie bedeutet nicht die Anarchie des Schulsystems, sie ist das Versprechen auf eine bessere Schule und sie bedeutet die Übernahme von Qualitätsverantwortung.
Sie fordert gleichzeitig von den Beteiligten sich zu öffnen, denn Schule muss zu einer Angelegenheit des Gemeinwesens werden.

These: Ohne einen umfassenden Bildungs- und Erziehungskonsens zwischen Eltern und Schule kann Schule nicht gelingen.

Frage: Können Eigenverantwortliche Schulen ein möglicher Weg sein?

Abb. 2: (=Übernahme...)

Das Niedersächsische Schulsystem wird umgebaut. Die wohl wichtigste Veränderung ist die Übernahme der Qualitätsverantwortung, die Schulleitung ist verantwortlich (Dienstvorgesetzter).
Die Schulen erhalten Freiräume, Gestaltungsräume, Spielräume

(Beispiel Schulleiter Hinz der Bodenseeschule, der als ersten Schritt der Schulentwicklung die Klingel abgestellt hat. In: Reinhard Kahl: Treibhäuser der Zukunft)

Zitat Olaf-Axel Burow, Erziehungswissenschaftler: 

„Wer Schule wirkungsvoll entwickeln will, sollte Räume schaffen, in denen die Beteiligten ihre inneren Bilder freisetzen, ihre Leidenschaft entdecken und lernen, sie in gemeinsame Gestaltungsprozesse zu übersetzen.“   

Abb.3: EiSchu
Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Veränderungen:

- Jede Schule hat einen Schulvorstand, in dem die Beteiligungsmöglichkeiten für Eltern und Schüler erheblich verbessert sind.

 - Die Schule gibt sich ein Schulprogramm, in dem sie in Grundsätzen festlegt, wie sie ihren Bildungsauftrag erfüllen will.
- Die Schule überprüft und bewertet jährlich den Erfolg ihrer Arbeit.
- In der Gesamtkonferenz wirken die an der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule Beteiligten in pädagogischen Angelegenheiten zusammen.
Abb. 4: Schullandschaft

Die Eigenverantwortliche Schule bleibt staatlich verantwortet:

 MK: 
Gesetze und Erlasse, 


personelle Entscheidungen, 


Lehrpläne auf der Grundlage von Bildungsstandards, 


Orientierungsrahmen Schulqualität, 


Vergleichsarbeiten, Zentralabitur

LSchB:
Fachaufsicht und Beratung

NSchI:
externe Evaluation durch die Schulinspektion.
NiLS:
Unterstützung (Entwicklung zu Führungskräftequalifizierung, Lehrerfortbildung regional)

Abb. 5: SL und Schulvorstand 

Zusammensetzung: bei Schulen bis zu 20 Vollzeitlehrkräften 
= 8 Mitglieder





21 bis 50                            
= 12






über 50


= 16

je zur Hälfte mit L einschließlich SL, die andere Hälfte: Eltern und Schüler

Ausnahmen:
Grundschulen = nur Eltern



Abendgymnasien, Kollegs und BBS’n = nur Schüler

Alle Mitglieder sind für zwei Jahre zu wählen.

Der Schulvorstand kann weitere Personen berufen.

Für kleine Schulsysteme zeichnet sich die Möglichkeit von Schulverbünden ab, die einen gemeinsamen Schulvorstand bilden können. (Handreichungen hierzu sind in Vorbereitung)

Aufgaben des Schulvorstandes: 

- Inanspruchnahme der eingeräumten Entscheidungsspielräume

- Verwendung von Haushaltsmitteln

- Organisationsformen, z. B. Ganztagsschule

- Stundentafel

- Schulpartnerschaften

- Namensgebung der Schule

- Anträge zu Schulversuchen

etc.

Einschätzung der Entwicklung:

Nachkriegszeit – Georg Piecht „Bildungskatastrophe“ – 70-er Jahre Aufbruch – Systemstreit integrative contra selektive Systeme – vor diesem Entwicklungshintergrund der letzten 60 Jahre Schulentwicklung in Deutschland stellt die Eigenverantwortliche Schule heute eine große Chance zur Veränderung dar. „Die Festung Schule lässt die Zugbrücke herunter.“ Sie bekommt Freiräume und lädt Sie ein, daran mitzuarbeiten, denn
- Schule muss zu einer Angelegenheit des Gemeinwesens werden, und

- Schulentwicklung muss die regionalen Bedingungen in einem Konzept pädagogischer Vielfalt aufgreifen                                    (Holzapfel)
Meine Bitte: Gehen Sie in die Schule, mischen Sie sich ein, hospitieren Sie!

Machen Sie den Lehrern Mut, ihren Unterricht zu verändern. 

Signalisieren Sie: Ich trage das mit!

Denn Schulentwicklung ist kein Selbstzweck, keine neue Mode. Ihre einzige Legitimation liegt darin, das Lehren, Lernen und Leben humaner und erfolgreicher zu machen.
Zitatquellen:

Georg Picht: Die deutsche Bildungskatastrophe. 1964, Olten und Freiburg

Hartmut Holzapfel: Die langen Linien der Bildungspolitik. in: Gewerkschaftliche Monatshefte, Ausgabe 8-9/2001
Reinhard Kahl: Treibhäuser der Zukunft – Wie in Deutschland Schulen gelingen.

DVD, Produktion: Archiv der Zukunft

(Dieser Film eignet sich für sehr gut für Elternabende)

Nicht amtliche Textfassung

§ 38 a

Aufgaben des Schulvorstandes

(1)Im Schulvorstand wirken der Schulleiter oder die Schulleiterin mit Vertreterinnen oder Vertretern der Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler zusammen, um die Arbeit der Schule mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung zu gestalten.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulvorstand über alle wesentlichen Angelegenheiten der Schule, insbesondere über die Umsetzung des Schulprogramms sowie den Stand der Verbesserungsmaßnahmen nach § 32 Abs. 3.

(3) Der Schulvorstand entscheidet über


1. die Inanspruchnahme der den Schulen im Hinblick auf ihre Eigenverantwortlichkeit von der 

obersten Schulbehörde eingeräumten Entscheidungsspielräume,


2. den Plan über die Verwendung der Haushaltsmittel und die Entlastung der Schulleiterin oder 

des Schulleiters,


3. Anträge auf Genehmigung einer besonderen Organisation (§ 23),


4. die Ausgestaltung der Stundentafel,


5. Schulpartnerschaften,


6. die von der Schule bei der Namensgebung zu treffenden Mitwirkungsentscheidungen (§ 107),


7. Anträge auf Genehmigung von Schulversuchen (§ 22) sowie 


8. Grundsätze für



a. die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Grundschulen,



b. die Durchführung von Projektwochen,



c. die Werbung und das Sponsoring in der Schule und



d. die jährliche Überprüfung der Arbeit der Schule nach § 32 Abs. 3.

(4) Der Schulvorstand macht einen Vorschlag für das Schulprogramm und für die Schulordnung. Will die

Gesamtkonferenz von den Entwürfen des Schulvorstandes für das Schulprogramm abweichen, so ist das Benehmen mit dem Schulvorstand herzustellen.

§ 38 b

Zusammensetzung und Verfahren des Schulvorstandes

(1) Der Schulvorstand hat bei Schulen mit


1. bis zu 20 Lehrkräften 8 Mitglieder,


2. 21 bis 50 Lehrkräften 12 Mitglieder,


3. über 50 Lehrkräften 16 Mitglieder.

Dabei beträgt die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte die Hälfte und die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler jeweils ein Viertel der Mitglieder nach Satz 1. Die Anzahl der Lehrkräfte nach Satz 1 richtet sich danach, wie viele vollbeschäftigte Lehrkräfte nötig wären, um den an der Schule von allen Lehrkräften erteilten Unterricht zu übernehmen. Der Schulvorstand entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen auf ja oder nein lautenden Stimmen. Hat eine Schule weniger als vier Lehrkräfte, so kann die Gesamtkonferenz beschließen, die Aufgaben des Schulvorstandes zu übernehmen, sofern sie für die Wahrnehmung dieser Aufgaben ihre Zusammensetzung entsprechend den Sätzen 2 und 3 erweitert.

(2) Der Schulvorstand an Grundschulen besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte oder der

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Erziehungsberechtigten. Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter der Erziehungsberechtigten beträgt die Hälfte der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1.

(3) Der Schulvorstand besteht an


1. Abendgymnasien,


2. Kollegs und


3. berufsbildenden Schulen, 
die überwiegend von volljährigen Schülerinnen und Schülern besucht werden, je zur Hälfte aus  Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler.

(4) In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 3 kann der Schulvorstand bestimmen, dass auch Vertreterinnen oder

Vertreter der Erziehungsberechtigten dem Schulvorstand angehören, deren Anzahl nicht diejenige übersteigen darf, die sich aus Absatz 1 Satz 2 ergibt; die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler vermindert sich entsprechend.

(5) Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte nach Absatz 1 sind die Schulleiterin oder der Schulleiter und die übrigen durch die Gesamtkonferenz bestimmten Lehrkräfte oder pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(6) Es werden gewählt die Vertreterinnen und Vertreter


1. der Erziehungsberechtigten vom Schulelternrat,


2. der Schülerinnen und Schüler vom Schülerrat,


3. der Lehrkräfte und der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der 

Gesamtkonferenz für zwei Schuljahre; dabei haben Stimmrecht nur die Mitglieder der 

Gesamtkonferenz nach § 36 Abs. 1, Satz 1 Buchst. a bis e.

Für Personen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 sind auch Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu wählen. Die §§ 75 und 91 gelten entsprechend.

(7) Den Vorsitz im Schulvorstand führt die Schulleiterin oder der Schulleiter. Sie oder er entscheidet bei

Stimmengleichheit.

(8) Der Schulvorstand kann weitere Personen als beratende Mitglieder berufen.

§ 38  

Beteiligung des Schulträgers

(1) Der Schulträger wird zu allen Sitzungen des Schulvorstandes eingeladen. Er erhält alle Sitzungsunterlagen. Eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträgers kann an allen Sitzungen des Schulvorstandes mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen. Sie oder er nimmt nicht an den Abstimmungen teil.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulträger über alle wesentlichen Angelegenheiten der Schule.

(3) Die übrigen Rechte des Schulträgers bleiben unberührt.
